
(Bei minderjährigen Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten)

(Bei minderjährigen Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten)

*Immatrikulationsbescheinigung bitte beifügen

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Ich trete dem Tennisclub Oberkotzau 1976 e.V. als 

☐ aktives ☐Studenten*

☐ passives

Mitglied (zutreffendes bitte ankreuzen) unter Anerkennung der geltenden 
Satzung bei. 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

E-Mail:

Postleitzahl Wohnort: 

Straße: 

Beitritt mit Wirkung vom : 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens und Bildern, auf denen ich abgebildet bin, 
auf 

Homepage & sozialen Medien einverstanden: ja ☐       nein ☐ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem die Zustimmung zu den 
Datenschutzrichtlinien. 

Ort und Datum:  Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge: 

Mitgliedsbeitrag jährlich: 

Erwachsene Passive Jugendliche Kinder 6J. bis 12J. Studenten* Kinder bis 6J. 

180,00 Euro 60,00 Euro 84,00 Euro 60,00 Euro 85,00 Euro frei 

Eine Aufnahmegebühr und Bauumlage wird nicht erhoben. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den Tennisclub Oberkotzau 1976 e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE25ZZZ00001089023 
Ich bin einverstanden, dass Daten für Vereinszwecke gespeichert werden. 

Kontoinhaber: 

Name der Bank: 

IBAN: 

BIC: 

Ort und Datum:  Unterschrift: 



Präambel    

Der TC Oberkotzau verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert personenbezogene Daten (z.B. 
im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen 
einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, 
handelt der Verein nach der nachfolgende Datenschutzordnung.  

 

§ 1 Allgemeines    

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht 
automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus  

werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder 
Dritten offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das 
Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten.  

   

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder    

1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen.    
2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 

folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, 
Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen.    

3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein 
betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese 
weitergeleitet, soweit die Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am 
Wettkampfbetrieb der Verbände beantragen (z.B. Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an 
solchen Veranstaltungen teilnehmen.  

   

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit    

1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene 
Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung und in Internetauftritten veröffentlicht und an 
die Presse weitergegeben.    

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen 
stammen: Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, 
Ergebnisse, Alter oder Geburtsjahrgang.    

3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 
gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der 
abgebildeten Personen.  

 

 

 



§ 3a Rechte der betroffenen Personen 

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten (Art. 15 
DSGVO). Darüber hinaus hat es das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), 
auf Löschung seiner Daten (Art. 17 DSGVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) sowie auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung (Art. 21 DSGVO). 

   

4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
mit Vornamen, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröffentlicht.  

   

§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein    

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 
26 BGB. Der Vorstand stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 
DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er ist 
für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig.  

 

§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen    

1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Funktionären und im 
Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) insofern zur 
Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der 
dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu 
beachten.    

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern z.B. Vereinsmitglieder dürfen auf der 
Jahreshauptversammlung ausgelegt werden.  

 

§ 5a Speicherdauer und Löschung von Daten 

Personenbezogene Daten der Mitglieder werden nur so lange gespeichert, wie es für die 
Durchführung der Vereinsaufgaben notwendig ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen dies 
vorsehen. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten gelöscht, sobald ihre 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 

     

§ 6 Kommunikation per E-Mail    

1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail-
Account ein, der im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu 
nutzen ist.    

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen 
Kontakt per E-Mail untereinanderstehen und/oder deren private E-Mail-Accounts 
verwendet werden, sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden.  

 

 



§ 6a Einwilligungen und Widerruf 

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung beruht (z.B. 
Veröffentlichung von Fotos), wird diese vorab schriftlich oder elektronisch eingeholt. Die 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Der Widerruf ist an den Vorstand zu richten. 

   

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit    

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Abteilungsleiter und Übungsleiter), sind auf den 
vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten.  

     

§ 8 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

1. Die Einrichtung und Unterhaltung von Auftritten im Internet obliegen dem Vorstand 
sowie dem Sportwart.    

2. Der Vorstand ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang 
mit Online-Auftritten verantwortlich.    

3. Die Mannschaftsführer dürfen mit Zustimmung des Vorstandes eigenständig, jedoch 
unter Berücksichtigung Beiträge im Internet sowie den Sozialen Medien veröffentlichen.  

   

§ 9 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 

1. Alle Funktionäre des Vereins dürfen im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse Daten 
verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder –weitergabe ist 
untersagt.    

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen 
diese Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung 
vorgesehen sind, geahndet werden.  

   

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 20.04.2025 
beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 
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